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Absender: 
 
 
 
 

Datum: 

 
 
An die 
Bezirksregierung Düsseldorf  
Dezernat 24 - Sozialwesen -  
Postfach 300865 
40408 Düsseldorf 
 
Aktenzeichen: 24.11.02.01 
 
 

Antrag 
auf die Entscheidung über die Befugnis 

zur Aufnahme oder Ausübung des Berufs 
staatlich anerkannte/r  

 
□ Sozialpädagogin/Sozialpädagoge / Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter 
□ Kindheitspädagogin/Kindheitspädagoge 
□ Heilpädagogin/Heilpädagoge 

 
Nur ein Kreuz setzen! Eine Mehrfachanerkennung ist nicht möglich! 

 
Hinweis: Bitte beachten Sie die Erläuterungen im ergänzenden Merkblatt zum Antragsverfahren und 
füllen Sie bitte den Antragsvordruck –möglichst in Maschinen- oder Blockschrift– aus. Falls der 
vorgesehene Platz in diesem Vordruck für Ihre Angaben nicht ausreichen sollte, können Sie ein 
Ergänzungsblatt beifügen. 
Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn alle notwendigen Unterlagen vorliegen. Reichen Sie aus 
diesem Grund nur Anträge mit vollständigen Unterlagen ein. Das Nachfordern von Unterlagen 
verlängert das Verfahren! 
 

 
1.  Die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung wird für den oben ausgewählten Beruf  
 
 wird auf Grund einer im Ausland (Ausbildungsstaat nennen)  
 
erworbener Berufsqualifikation als (Berufsbezeichnung in Deutsch und in der Sprache des 
Ausbildungsstaates nennen)  
 
 
 
beantragt. 
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2.  Personenbezogene Angaben  
 
Familienname (gegebenenfalls auch der Geburtsname)  Geschlecht  

( ) männlich      ( ) weiblich      ( ) divers  
Vorname(n)  Geburtsdatum 

Geburtsort  

 

Land E-Mail 

Anschrift  

 

Telefon  

 
 
 
3. Angaben zu früheren Antragsverfahren 
 
Wurde bereits ein Antrag auf Berufsanerkennung für das Fachgebiet 
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit, Kindheitspädagogik oder Heilpädagogik in einem 
anderen Bundesland oder bei einer Verwaltungsstelle in Nordrhein-Westfalen gestellt 
oder ist ein solches Verfahren anhängig? 
 
( ) nein 
 
( ) ja, es wurde bei folgender Stelle/Behörde bereits ein Antrag gestellt: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Frühere Entscheidungen sind beizufügen.  
 
 
 
4. Erklärungen  

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine persönlichen Informationen zur Bearbeitung des Antrags 
erforderlich sind und hierfür gespeichert werden. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine gesamten Antragsunterlagen –falls erforderlich– zur 
fachlichen Beurteilung an die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) und/oder 
eine der zuständigen Fachhochschulen weitergeleitet werden. Meine hier erklärte 
Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen, bin mir aber bewusst, dass mein Antrag dann ggf. 
nicht oder nicht unter Berücksichtigung der dann fehlenden Angaben bearbeitet werden kann. 
Die weitergehenden Informationen zu meinen Rechten unter 
http://www.brd.nrw.de/service/datenschutz.html habe ich zur Kenntnis genommen.  

Die einzureichenden Antragsunterlagen werden hier langfristig archiviert und können daher 
nicht zurückgesandt werden. Ich bin darüber informiert, dass die Antragsbearbeitung 
gebührenpflichtig ist (aktuell 60 - 600 Euro). Weiterhin ist mir bekannt, dass die 
Bearbeitungsgebühren auch anteilig bei einer Ablehnung oder Zurückziehung des Antrags 
anfallen, soweit mit der Bearbeitung bereits begonnen worden ist (§ 15 Abs. 2 
Gebührengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen – GebG NRW). Über die Gebühr hinaus 
kann gemäß § 10 Abs. 1 GebG NRW Auslagenersatz gefordert werden. 
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Die Auslagen für eine gutachterliche Stellungnahme der zuständigen Fachhochschule 
werden nach Zeitaufwand mit einem Stundensatz von 47 € berechnet. Eine entsprechende 
Kostenübernahmeerklärung ist dem Antrag beizufügen.  

Mir ist bekannt, dass eine Straffreiheitserklärung sowie ein erweitertes Führungszeugnis 
vorzulegen sind. Hierzu ergeht eine gesonderte Aufforderung.  

Die Erlaubnis zur Befugnis über die Aufnahme oder Ausübung meines Berufs wurde 
bislang in meinem Heimatland bzw. im Ausbildungsland nicht widerrufen. 

Ich versichere, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe und mir bewusst 
ist, dass falsche oder unvollständige Angaben zu einer strafrechtlichen Verfolgung 
führen können. 
 
 
Ort: 
 

Datum: Rechtsverbindliche Unterschrift: 
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Checkliste Unterlagen 
 

zum Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit für eine im Ausland absolvierte 
Berufsausbildung in den Bereichen „staatl. anerkannte Sozialpädagogin bzw. „staatl. 

anerkannter Sozialpädagoge“ / „staatl. anerkannte Sozialarbeiterin“ bzw. „staatl. 
anerkannter Sozialarbeiter“, 

„staatl. anerkannte Kindheitspädagogin“ bzw. „staatl. anerkannter Kindheitspädagoge“, 
„staatl. anerkannte Heilpädagogin“ bzw. „staatl. anerkannter Heilpädagoge“ 

Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn alle notwendigen Unterlagen vorliegen. 

Reichen Sie aus diesem Grund nur Anträge mit vollständigen Unterlagen ein. Das 

Nachfordern von Unterlagen verlängert das Verfahren! 
 
 
Beizufügende Unterlagen (ggf. 
zur eigenen Kontrolle ankreuzen) 

Anmerkungen 

 vollständig ausgefüllter und  
unterschriebener Antragsvordruck 

Handschriftlich mit Vor- und Nachnamen unterschrieben 

 tabellarischer Lebenslauf  
 Bezug zu Nordrhein-Westfalen Nur, wenn kein Wohnsitz in NRW (angegebene Adresse 

im Antragsvordruck ausreichend) Nachweis durch z.B.: 
Bescheinigung zur beabsichtigten beruflichen 
Niederlassung in NRW (einfache Absichtserklärung ist 
ausreichend), familiärer Bezug oder Meldebescheinigung. 
Bei Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz sowie für Staatsangehörige dieser Staaten ist 
diese Darlegung grundsätzlich entbehrlich.  

 Kopie des Personalausweises 
oder Reisepasses 

Eine einfache Kopie ist ausreichend (ohne Übersetzung) 

 Standesamtliches Dokument über 
die Namensführung 
 

Nur erforderlich bei einer Änderung des Familiennamens: 
z. B. Heiratsurkunde als einfache Kopie und eine deutsche 
oder englische Übersetzung  

  Diplome oder Prüfungszeugnisse Als Kopie in Originalsprache und eine von einem öffentlich 
bestellten bzw. beeidigten Übersetzer gefertigte deutsche 
Übersetzung;  

 Arbeitslizenzen, 
Fachprüfungsnachweise, 
Registereinträge 

Eine Bescheinigung die nachweist, dass Sie in dem 
Ausbildungsland die Berechtigung zur Berufsausübung 
haben als Kopie in Originalsprache und eine von einem 
öffentlich bestellten bzw. beeidigten Übersetzer gefertigte 
deutsche Übersetzung;  

 Diploma Supplement / Anhang 
zum Diplom  
 
 
 
 
 
 
 

Der Anhang zum Diplom ist ausreichend, sofern die 
Ausbildungsinhalte (und Stundenumfang) ersichtlich 
werden. Sofern bei dem Nachweis die wöchentlichen 
Stunden pro Fach angegeben sind, ist es unbedingt 
erforderlich, dass auch die Anzahl der Unterrichtswochen 
pro Schuljahr bzw. Semester aufgeführt ist. 
Eine einfache Kopie in deutscher Sprache ist 
ausreichend. 
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 Nachweise über die 
Berufstätigkeit im erlernten Beruf 
und Zusatzqualifikationen 
 

Der Beruf muss tatsächlich und rechtmäßig ausgeübt sein.  
Nicht berücksichtigungsfähige Berufserfahrung ist zum 
Beispiel: 

 Praktikum in Deutschland 
 berufsfremde Tätigkeiten  

Dieser Nachweis in Originalsprache und als eine von 
einem öffentlich bestellten bzw. beeidigten Übersetzer 
gefertigte deutsche Übersetzung als Kopie. 

 ggf. frühere Entscheidungen zu 
einer Berufsanerkennung 

Entscheidungen von anderen Bundesländern, einem 
anderen EU-Mitgliedsstaat oder Nordrhein-Westfalen 

 Straffreiheitserklärung  

 ggf. Kostenübernahmeerklärung  
 

 
Wenn weitere Unterlagen erforderlich sind, so wird dies nach Prüfung des Einzelfalls 
mitgeteilt. 
 
Hinweis zu Beglaubigungen: Die Vorlage von beglaubigten Kopien ist im Regelfall nicht 
erforderlich. Um Ihnen eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten, empfehlen wir, die 
Unterlagen freiwillig schon zu Beginn in beglaubigter Form einzureichen. Dabei ist folgende 
Form zu beachten: 
 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
  

 

Beglaubigte Kopie  
- amtliche Beglaubigung durch öffentliche Stelle in 

Deutschland oder einem Mitgliedstaat der EU z. B. 
Gemeinden/Städte, Landkreise, Agentur für Arbeit, 
weitere Behörden (z.B. Polizei, Schulen, 
Universitäten, Gerichte), Notare, Diplomatische 
Vertretungen, z.B. Botschaften 

Eine Apostille im Original wird ebenfalls akzeptiert. 
 
 

Übersetzungen 
- sind von einem öffentlich bestellten und beeidigten 

Übersetzer anzufertigen 
- Bei im Ausland gefertigten Übersetzungen, muss 

der Übersetzer zusätzlich als vertrauenswürdiger 
Übersetzer von der deutschen Botschaft eingestuft 
sein (diese sind auf den veröffentlichten Listen auf 
der Internetseite der jeweiligen Botschaft zu finden). 

- von nicht beglaubigten Kopien werden nicht 
akzeptiert 

- Bei einigen Dokumenten genügt in der Regel die 
Vorlage einer englischsprachigen Übersetzung. Die 
Dokumente sind im obigen Text extra 
gekennzeichnet. Im Einzelfall kann eine deutsche 
Übersetzung nachgefordert werden.  

 


